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(57) Motorisiertes Schneefahrzeug (1), welches ein 
Fahrwerk (22) mit zueinander parallelen und 
zueinander beabstandeten, sowie in Fahrtrichtung 
ausgerichteten Längsträgern (6) aufweist, an denen 
jeweils ein Antriebsrad (14) und ein Führungsrad (15) 
angeordnet ist, die mit einer Kette (5) verbunden sind 
und zusammen jeweils ein Kettenlaufwerk (3, 4) 
ausbilden, wobei das Schneefahrzeug (1) mindestens 
einen Sitz (2) mit einer Sitzfläche (20) für mindestens 
eine Person aufweist und dass der Sitz (2) über 
mindestens ein Gelenk (7) mit dem Längsträger (6) 
des Fahrwerks (22) verbunden ist und mindestens ein 
Verstellmittel (41) eine Lagenregelung zwischen dem 
Sitz (2) und dem Fahrwerk (22) bewirkt und somit sich 
der Sitz (2) mit seiner Sitzfläche (20), unabhängig von 
dem Fahrwerk (25), stets in einer ebenen, 
horizontalen Position befindet.
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